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Gemeinde Neuhausen ob Eck Landkreis Tuttlingen  

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl  
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 26. Mai 2019 

1. Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats  statt. 
 
 - Wahl der Gemeinderäte (in Gemeinden mit unechter Teilortswahl)  

  In Neuhausen ob Eck sind dabei insgesamt 14 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl stattfindet sind die Ge-
meinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen und zwar   

für den Wohnbezirk Anzahl der zu wählenden Gemeinderäte Zahl der höchstens zulässigen Bewerber eines Wahlvorschlags  

Neuhausen ob Eck 9 9
Schwandorf 3 4
Worndorf 2 3

 
 - Wahl der Ortschaftsräte (in Ortschaften mit nicht mehr als 3.000 Einwohner und ohne unechte Teilortswahl).

  In der Ortschaft Schwandorf sind dabei  7 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber für einen 
Wahlvorschlag beträgt 14. 

  In der Ortschaft Worndorf sind dabei  7 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber für einen 
Wahlvorschlag beträgt 14. 

  
2.  Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und spätestens 

am 28. März 2019  bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses - Bürgermeisteramt Rathausplatz 1, 78579 
Neuhausen ob Eck  -   schriftlich einzureichen. 

  
2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitgliedschaftlich or-

ganisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je gesonderte Wahlvorschläge einzureichen. 
  Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist 

nicht zulässig. 

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber  

2.2.1   Gemeinden/Ortschaften mit nicht mehr als 3.000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl 
  Die Wahlvorschläge für den Gemeinderat/Ortschaftsrat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte 

bzw. Ortschaftsräte zu wählen sind. 

2.2.2  Gemeinden/Ortschaften mit mehr als 3.000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl 
  Ein Wahlvorschlag darf (höchstens) so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte bzw. Ortschaftsräte zu wählen sind. 

2.2.3  Gemeinden/Ortschaften  mit unechter Teilortswahl unabhängig von der Einwohnerzahl  
  Ein Wahlvorschlag für den Gemeinderat/Ortschaftsrat darf für die Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 

jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die mehr als drei Vertreter zu wählen sind, höchstens so viele Bewerber ent-
halten, wie Vertreter zu wählen sind.  

 Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung der im Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 
2018, in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf 
dem Wahlvorschlag festlegen. 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 18. Februar, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteher Andreas König, Worndorf 07777 9388444 

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Nachbarschaftshilfe 07467 9450789 
Einsatzleitung Simone Dauber,  
E-Mail: simone.nachbar@online.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von nie-dergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6074611   

Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6077212   

HNO Notfalldienst: 0180 6077211   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 9-21 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag,16.02. 
Apotheke in Neuhausen, Tuttlinger Straße 2, 
Tel.: 07467 9494-0 

Sonntag, 17.02. 
Honberg Apotheke in Tuttlingen, Robert-Koch-Straße 18, 
Tel.: 07461  966150    
 
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag/Sonntag, 16. / 17.02.2019 
Drs. Heinemann, Trossingen, Heinz-Mecherlein-Straße 8, 
Tel.: 07425 21081  
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  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen  müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2018, in geheimer Abstimmung mit 
der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft.
  Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft nicht mindestens drei wahlberechtigte Mitglie-

der, kann sie die Bewerber für die Wahl des Ortschaftsrats dieser Ortschaft in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter in der Gemeinde wählen 1). Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen 
ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversamm-
lung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf 
Ortschaftsebene abgebrochen werden muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Be-
werberaufstellungsverfahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden. 

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame Wahlvorschlä-
ge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer gemeinsamen Versamm-
lung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Bewerber bei 
unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in dem Wohnbezirk wohnen, für 
den sie sich aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist, das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). 

  Nicht wählbar sind Bürger, 
   die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen; 
   für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der 

Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst; 
   die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzen; 
   Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wählbar, wenn sie infol-

ge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehöri-
ge sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
   den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese. Wenn die 

einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten; 
   Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei unechter Teilortswahl 

ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift in dem Wohnbezirk anzugeben, für 
den der Bewerber aufgestellt wurde; 

   bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - aufgeführt sein. Jeder Be-
werber darf nur einmal aufgeführt sein. Für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht der Vorstand 
oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsit-
zenden oder seines Stellvertreters. 

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der Niederschrift über 
die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. 

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsberechtigten  
jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 
5 Kommunalwahlordnung - KomWO -). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein 
 für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen *) 
 für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaften 

Personenzahl *)

Schwandorf von  10 

Worndorf von 10 

 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschriften). 
 Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
   von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
   von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu wählenden Organ 

vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewählten unterschrieben ist, die dem 
Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1   Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter werden auf An-
forderung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom 
Bürgermeister – Bürgermeisteramt, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck  - kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unter-
stützungsunterschriften dürfen nur die von den genannten Personen ausgegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der 
Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der 
Wählervereinigung anzugeben. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung 
(vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2  Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich 
unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 



Donnerstag, 14. Februar 2019 Seite 4

sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine 
Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund 
der Rückkehrregelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in wel-
chem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. 

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für eine Wahl un-
terzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig. 

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung unter-
zeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 
2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
   eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die Zustimmungser-

klärung ist unwiderruflich; 
   von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbarkeit sowie auf 

Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbarkeit; 
   Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen des § 26 Bun-

desmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. g. eidesstattlichen 
Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
dort ihre Hauptwohnung hatten; 

   eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 
2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder 
Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen 
gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei 
wahlberechtigte Teilnehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen sie außerdem an 
Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung eingehalten worden sind; 

   die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Personen unter-
zeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten eidesstattlichen Versicherungen nicht meldepflichtiger Unions-
bürger als Unterzeichner; 

   bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhän-
gerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigten unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorlagen; die 
Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst erfolgen. 

  Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur Abnahme der Versiche-
rungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außerdem verlangen, dass ein Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, 
gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommu-
nalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen und Zustimmungserklärun-
gen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck. 

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO. 

3.1  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren haben 
und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, 
nur  auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten 
Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-) Wohnung haben. 

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verlo-
ren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis  zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis  verlassen 
hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung 
der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die 
Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melderegister ein-
getragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum Sonntag, 5. Mai 
2019 (keine Verlängerung möglich) eingehen beim Bürgermeisteramt Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck. 

  Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck  bereit. 
  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahlschein bean-

tragt hat.   
Neuhausen ob Eck, 12.02.2019   
Bürgermeisteramt 
gez. Hans-Jürgen Osswald, Bürgermeister
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Neuer Hauptamtsleiter bei der Gemeindeverwaltung  
Hans Hager hat zu Beginn des Jahres seinen Dienst als Hauptamtsleiter der Ge-
meinde Neuhausen ob Eck angetreten. 
  
Der Nachfolger von Bernd Schauer ist ebenfalls Diplom-Verwaltungswirt (FH). 
Die Ausbildung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst hat er 
1984 bis 1988 bei der Gemeindeverwaltung Nusplingen, beim Landratsamt 
Zollernalbkreis in Balingen und an der damaligen Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung in Kehl absolviert. 
  
Knapp über 30 Jahre war Hans Hager neben dem jeweiligen Bürgermeister 
der einzige Beamte im gehobenen Verwaltungsdienst seiner Heimatgemeinde 
Nusplingen und Stellvertreter des Bürgermeisters im Amt. Von 1988 bis 1992 
war er Hauptamtsleiter, die restlichen 26 Jahre Fachbeamter für das Finanzwe-
sen und übte sämtliche Aufgaben des Kämmerers aus. 

Im gesamten Zeitraum war er praktisch auch bei allen durchgeführten Wahlen 
Wahlvorsitzender oder Stellvertreter.  

Hauptamtsleiter Hans Hager

Demnächst beginnen folgende Vhs-Kurse und es sind noch wenige Plätze frei: 
Feldenkrais 
In diesem Kurs zur Optimierung individu-
eller Bewegung liegt der Schwerpunkt auf 
Schulung der Körperwahrnehmung und Ab-
bau übermäßiger hemmender Anspannung. 
Das bewusste Erleben automatisierter Be-
wegungsgewohnheiten klärt deren Nutzen, 
lässt aber auch erkennen, wo sie einschrän-
kend oder Schmerz auslösend wirken. Acht-
sames Experimentieren mit den eigenen 
Bewegungsmöglichkeiten lässt neue Wege 
entdecken: freie und freudige Bewegungs-
gestaltung, Schmerz- und Spannungsreduk-
tion, gesteigerte Ausdauer und Effizienz so-
wie ganzheitliche Ausgewogenheit. 
Bitte mitbringen: Wolldecke, warme Socken 
und bewegungsfreundliche, warme Klei-
dung 
NH30100 
9 mal donnerstags, ab Do, 14.03.19 
18:45-20:00 Uhr 
vhs-Kursraum, Stockacher Str. 9, 2. OG 
Kleingruppe 
Leitung: Brigitte Hicke 
Gebühr: 52,00 €, Mitglieder: 47,00 € 

  
Hatha Yoga 
Sie lernen verschiedene Körperhaltungen 
kennen, die Ihnen mehr Kraft und Beweg-
lichkeit im Alltag ermöglichen. Wir gehen 
in durchdachten und gut zu bewältigenden 
Schritten vor. Durch das achtsame Üben in 
Verbindung von Körper, Atem und Geist ent-
wickeln Sie eine gute Selbstwahrnehmung 
und kommen in eine entspannte Ruhe. Bitte 
mitbringen: eine Matte und Decke sowie be-
queme Kleidung und Socken 
NH30112: für Teilnehmende mit Vorkennt-
nissen 

13 mal freitags, ab Fr, 22.02.19, 1
7:30-19:00 Uhr 
vhs-Kursraum, Stockacher Str. 9, 2. OG 
Kleingruppe 
Leitung: Ilka Julius, Yogalehrerin BDY/EYU 
Gebühr: 92,00 €, Mitglieder: 87,00 € 
  
  
Qigong 
Frei übersetzt heißt Qigong die Arbeit mit 
der Lebensenergie „Qi“. Dieses Qi wird durch 
die Kombination von langsam fließenden 
Bewegungen, dem Atem und der Vorstel-
lungskraft gestärkt und durch die Meridi-
ane bewegt, um Blockaden/Stauungen zu 
beseitigen, damit das Qi wieder frei durch 
unseren Körper fließen kann. Qigong wirkt 
auf Körper, Geist und Seele. Es aktiviert die 
Immunkräfte, die inneren Heilkräfte und 
Heilprozesse werden beschleunigt. Die 
Übungen können in jedem Alter leicht aus-
geführt werden. 
Bitte mitbringen: bequeme Trainingsbeklei-
dung 
NH30130: für Einsteiger/-innen und Fortge-
schrittene 
10 mal dienstags, ab Di, 19.02.19, 18:00-
19:15 Uhr 
vhs-Kursraum, Stockacher Str. 9, 2. OG 
Kleingruppe 
Leitung: Cécile Dinkelmann 
Gebühr: 58,00 €, Mitglieder: 53,00 € 
  

Zumba 
Zumba ist ein dynamisches Tanz-Fitness-Pro-
gramm, das sich aus leidenschaftlichen und 
explosiven Rhythmen der lateinamerikani-
schen Musik- und Tanzszene zusammen-
setzt. 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Sport-
schuhe, Handtuch und Getränk 
NH30211 
15 mal dienstags, ab Di, 19.02.19, 
18:00-19:00 Uhr 
Schulsporthalle Schwandorf 
Kleingruppe 
Leitung: Sandra Triendl 
Gebühr: 69,00 €, Mitglieder: 64,00 € 
  
Functional Fitness 
Vielseitiges Training für Kraft und Ausdauer 
mit dem eigenen Körpergewicht. Perfekt für 
unser Herz- und Kreislauf-System sowie zur 
Stabilisierung. Außerdem fördert es die Ge-
sunderhaltung des gesamten Bewegungs-
apparates. 
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, 
Sportkleidung und -schuhe 
NH30221 
13 mal mittwochs, ab Mi, 06.02.19 
20:40-21:40 Uhr 
Schulsporthalle Schwandorf 
Leitung: Simone Schaz 
Gebühr: 42,00 €, Mitglieder: 38,00 € 
  

Anmeldungen während den 
Öffnungszeiten der Bücherei, 
Tel: 07467/910020 oder unter
iris.winter@neuhausen-ob-eck.de! 
  
Öffnungszeiten der Bücherei: 
Dienstag 15:00 – 18:00 
Mittwoch 10:00 – 11:30 
Donnerstag   17:00 – 19:00 
Freitag 17:00 – 19:00
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Damit die Versorgung nicht in Gefahr gerät: Jede einzelne Blutspende zählt 
DRK lädt zum Leben retten ein 

Zur Blutspende gibt es keine Alternative. Da es keinen künstlichen Ersatz gibt, ist die Patientenversorgung nur möglich, wenn vorher 
ausreichend Menschen ihr Blut gespendet haben.   

Die nächste Blutspendemöglichkeit bietet das DRK am   

am Freitag, dem 15. Februar 2019 von 15.30 bis 19.30 Uhr  
in Neuhausen ob Eck, Homburghalle, Hegaustr. 15 

  
Etwa 80 Prozent der Bundesbürger sind einmal in ihrem Leben auf Blutkonserven angewiesen, darunter auch Frauen, bei denen Kom-
plikationen im Rahmen der Geburt aufgetreten sind. Auch ein Herzpatient benötigt Blutpräparate. Rund ein Fünftel der Blutpräparate 
werden in der Krebstherapie eingesetzt - in der Regel im Rahmen der Chemotherapie. Dabei werden nämlich nicht nur Tumorzellen 
getroffen, sondern es wird auch gesundes Gewebe wie Blutzellen zerstört. Daher ist die Blutbildung häufig unter einer Chemotherapie 
in Mitleidenschaft gezogen und Patienten erhalten begleitend zur Therapie Bluttransfusionen. Viele Gründe, warum Blutspenden so 
enorm wichtig sind.   

Übrigens: Um keinen Blutspendetermin mehr zu verpassen bietet das DRK mit der Blutspendeapp die Möglichkeit, sich via E-Mail oder 
SMS an den Termin erinnern zu lassen. Zudem kann jeder registrierte Blutspender einsehen, wieviel Patienten er oder sie bereits gehol-
fen hat. Alle Infos: www.spenderservice.net.   

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre 
sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert 
nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine 
Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen. 

Ich würde mich freuen sie persönlich begrüßen zu dürfen.   

Markus Knorr Bereitschaftsleiter 
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des Narrenvereins Schwandorf

am Samstag, den 16.02.2019
 im Bürgersaal

Auf Ihr Kommen 
freut sich der 
Narrenverein 
Schwandorf 
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Für fetzige Tanz- und Stimmungsmusik

sorgt die Band

Ab 19.30 Uhr darf getanzt und
geschunkelt werden - Saalöffnung 18.30 Uhr

Ab 20.00 Uhr Beginn der 
Bunten Programmeinlagen

Ab 19.30 Uhr darf getanzt und
geschunkelt werden - Saalöffnung 18.30 Uhr

Ab 20.00 Uhr
Beginn der bunten Programmeinlagen

Für fetzige Tanz- und Stimmungsmusik
sorgt die Band

Die Bar ist nach dem Programm geöffnet

“ Wolfram & Sohn”

Leah Bosch und Vinzenz Lang 
wurden Vereinsmeister  
im Riesenslalom 
Die Skiabteilung des Schwäbischen Albvereins hat die Ort-
schafts- und Vereinsmeisterschaft ausgerichtet. Leah Bosch und 
Vinzenz Lang holten sich die Vereinsmeistertitel. Auf einer her-
vorragend präparierten Piste am Skihang „Lange Halde, die von 
mehr als 40 Mitgliedern des Technik-Teams, der Skischule und 
den Pistenteufeln hergerichtet wurde,“ mussten 45 Rennläufer 
den alpinen Riesenslalom bewältigen. Die Tore wurden von 
Günther Nestel und Christoph Lang gesteckt. Tagesschnellste 
bei den Skifahrerinnen wurde Leah Bosch mit einer Gesamt-
zeit aus zwei Durchgängen von 60,05 Sekunden und konnte 
den Wanderpokal nebst Urkunde in Empfang nehmen. Zweite 
Siegerin und damit Vizemeisterin wurde die letzte Siegerin Ma-
rie-Sophie Lang, die nach dem ersten Durchgang führte und im 
zweiten Durchgang mit nur einem Ski über die Ziellinie kam. 
Den Vereinsmeistertitel und den Pokal sicherte sich der letztjäh-
rige Sieger Vinzenz Lang mit einer Gesamtzeit von 52 Sekunden. 
Vizevereinsmeister wurde David Hensler vor Andreas Klauss. 

Die weiteren Ergebnisse:   
Zwerge bis Jahrgang 2012 weiblich: 
1.Tara Braun, 2. Alara Choucair, 3. Lara Häcker. 
Zwerge bis Jahrgang 2012 männlich: 
1. Lian Brendle. 
   Fortstezung Seite 7
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Schülerinnen 8 (Jahrgang 2010 und 2011):  1. Carolina Lang,  
2. Annika Phillipi, 3. Maya Braun. 
Schüler 8:  1. Mikka Hilsenbeck, 2. Lars Utecht, 3. Beat Gessler. 
Schülerinnen 10 (Jahrgang 2008 und 2009):1.Anna-Lena Reichle, 
2. Melina Brendle. 
Schüler 10:  1. Felix Stritzel, 2. Vincent Sitta, 3. Jonathan Häcker. 
Schülerinnen 12 (Jahrgang 2006 und 2007): 1. Annemarie Seeh,  
2. Renate Wittenbecher. 
Schüler 12:  1. Leon Weiss. 
Schüler 14 (Jahrgang 2004 und 2005):  1. Joshua Hilsenbeck,  
2. Maximilian Stritzel.   
Jugend weiblich 18 (Jahrgang 2000 und 2001):  1. Leah Bosch. 
Jugend männlich 18 (Jahrgang 2000 und 2001):  1. Vinzenz Lang. 
Damen Altersklasse 1 (Jahrgang 1989-1999): 1. Marie-Sophie 
Lang. 
Herren:  1. David Hensler, 2. Andreas Klauss. 
Damen Altersklasse 2 (Jahrgang 1979-1988):  1. Pia Loch, 2. Sab-
rina Brendle. 
Herren:  1. Markus Seeh, 2. Lothar Sitta, 3. Andreas Manz. 
Damen Altersklasse 3 (Jahrgang 1969 –1978):  1. Ute Häcker. 
Herren:  1.Matthias Ries. 
Herren Altersklasse 4 (Jahrgang 1968 und älter): 1. Günther Nestel. 

Leah Bosch und Vinzenz Lang wurden Vereinsmeister beim Riesentorlauf des 
Schwäbischen Albvereins Neuhausen ob Eck (von links).
Foto: Winfried Rimmele 
Weitere Bilder von der SAV-Vereinsmeisterschaft in Neuhausen ob Eck gibt es 
unter www.schwaebische.de 

Ehrungen für treue Vereinsmitglieder 
Die von 34 Anwesenden gut besuchte Jahresversammlung der Naturfreundegruppe Schwandorf/Gallmannsweil im Gasthaus „Sonne“ in 
Unterschwandorf eröffnete Obmann Hartmut Jäger mit einem frohen „Berg frei“. Die Naturfreundegruppe zählt 111 Mitglieder, davon sind 
57 Mitglieder aktiv ins Vereinsleben eingebunden, 54 passive Mitglieder unterstützen zusätzlich die Vereinsarbeit. Die Mitgliedschaft verteilt 
sich auf drei Generationen und auf die zwei Ortsteile Schwandorf und Gallmannsweil. Zwischen Eltern, Kindern und der älteren Generation 
herrscht ein harmonisches Miteinander bei den gemeinsamen Unternehmungen. Auch ehemalige Schwandorfer Bürger halten seit Jahr-
zehnten dem Verein die Treue. Nach den Jahresberichten von Schriftführerin Silvia Niebel und Kassiererin Martina Jäger konnte Obmann 
Hartmut Jäger verdiente Mitglieder für die Vereinstreue auszeichnen. Hans Habe (Gallmannsweil) erhielt die Ehrung für 60 Jahre, Georg Ren-
ner (Gallmannsweil) für 50 Jahre Mitgliedschaft. Beide waren früher aktive Schuhplattler bis zur Auflösung der Schuhplattlergruppe. Hermann 
Winter (Schwandorf ) ist seit 30 Jahren Mitglied der Naturfreunde. Auf 20 Vereinsjahre kommen Helmut und Annemarie Hepfer (Schwandorf ) 
und Adolf Isele (Mainwangen). Mit Ehrennadel und Präsenten bedankte sich Hartmut Jäger bei den Jubilaren. Eine Veränderung gab es bei 
den turnusmäßigen Wahlen in der Kassenführung. Martina Jäger gab die Kassengeschäfte aus Gründen der Befangenheit an Stefanie Reb-
holz weiter. Die weiteren Mitglieder der Vorstandschaft mit Obmann Hartmut Jäger, sein Stellvertreter Markus Gitschier, Schriftführerin Silvia 
Niebel, Hüttenwart Jürgen Biendara und die Kassenprüfer Thomas Jäger und Timo Niebel wurden bestätigt. Jubilar Georg Renner schwelgte 
bei seiner Erzählung in den Erinnerungen an die wunderbare Zeit der Schuhplattler Auftritte und wusste davon manche lustige Episode aus 
den früheren Jahren und den Erfolgen bei öffentlichen Aufführungen. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wurden die Liederbücher 
mit frohen Wanderliedern verteilt und im großen Chor der Naturfreunde gesungen. 

Fotos und Bilder: Herbert Dreher 

Naturfreunde Schwandorf/Gallmannsweil ehren ihre langjährigen Mitglieder 
(von links) Georg Renner (50 Jahre) Obmann-Stellvertreter Markus Gitschier, 
Hermann Winter (30 Jahre), Hans Habe (60 Jahre), Obmann Hartmut Jäger und 
Helmut Hepfer (20 Jahre) 

Die Vorstandschaft der Naturfreundegruppe Schwandorf/Gallmannsweil mit 
Ortsvorsteher Günter Binder (von links) Thomas Jäger, Silvia Niebel, Jürgen Bi-
endara, Ortsvorsteher Günter Binder, Hartmut Jäger, Timo Niebel und Markus 
Gitschier

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Amtliche
Mitteilungen§

Bürgersprechstunde 
Die nächste Bürgersprechstunde ist am 
Donnerstag, 14.02.2019 von 17.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. 

Auch außerhalb der Bürgersprechstunden 
können Sie mit dem Bürgermeister über 
Ihre Sorgen und Probleme reden oder Ihre 
Wünsche und Anliegen vorbringen. Rufen 
Sie an - Tel.: 07467 9460-15 - damit wir einen 
Termin vereinbaren können. 
  
  
Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 

Weitere Exemplare liegen im Rathaus aus. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
ervice über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de 
  
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die: 
  

Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439 
  
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 
  
  
TÜV-Zugmaschinen- 
Abnahmetermin   
Die Überprüfung der Zugmaschinen durch 
den TÜV findet am Samstag, den 09.März 
2019 in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr 
beim Autohaus Schaz statt. Es besteht auch 
die Möglichkeit ungebremste Pkw-Anhän-
ger vorzuführen. 
 
  

Amtliche Mitteilungen 
 Neuhausen ob Eck

Freiwillige Feuerwehr
Probe.  Am Freitag den 15.02.2019, 20.00 
Uhr findet für die Züge 1-3 eine Probe im 
Feuerwehrgerätehaus statt. Um pünktliches 
und vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 

  Unsere Jubilare

Am Mittwoch, 20. Februar 2019 
gratulieren wir Herrn Jurij Farger, Hom-
burgstraße 35, zu seinem 70. Geburtstag. 
 
  

Amtliche Mitteilungen 
Worndorf

Ortschaftsratsitzung
Am Donnerstag, den 21.02.2019 um 20:00  
Uhr laden wir zu einer öffentlichen Ort-
schaftsratssitzung in den Sitzungssaal der 
Ortsverwaltung ein. 
  
Tagesordnung:   
1.   Bauantrag zum Abbruch eines Gebäu-

des und zum Neubau eines Wohnhau-
ses mit Doppelgarage in Worndorf 

2.  Bauantrag zum Abbruch einer alten 
Scheune und zur Erstellung einer 
landwirtschaftlichen Geräte- und 
Strohhalle sowie eines Getreidesilos in    
Worndorf 

3.   Sonstiges/ Anfragen/ Bekanntgaben 
  
Neuhausen ob Eck, 14.02.2019 

Andreas König, Ortsvorsteher 
 
 
 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische  
Kirchengemeinde
Freitag 15.02. 
20.00 Uhr  Posaunenchorprobe  

im Probenraum der Vereine 
  
Sonntag 17.02. - Septuagesimä 
09.30 Uhr   Gottesdienst  Pfarrerin  

Dr. Birte Janzarik, Möhringen 
  Predigtreihe zum Thema  

„Gefühle in der Bibel“ 
  
Freitag 22.02. 
20.00 Uhr  Ökumenischer Singkreis 

Probe für alle 
  
Linden am Pfarrhaus 
Leider wurde bei einer der alten Linden vor 
unserem Pfarrhaus eine Infektion mit dem 
gefährlichen Brandkrustenpilz festgestellt. 
Dieser Pilz dringt über die Wurzeln in den 
Baum ein und kann ohne Anzeichen vermin-
derter Vitalität durch seine aggressive Zer-
störung des Holzes die Stand- und Bruchsi-
cherheit erheblich herabsetzen. 

Der Kirchengemeinderat hat nach Kontakt-
aufnahme mit dem für Naturschutz zustän-
digen Baurechts- und Umweltamt des Land-
kreises deshalb beschlossen, die Linden aus 
Gründen der Verkehrssicherheit und Unfall-

verhütung entfernen zu lassen. Eine Fach-
firma wird die Fällung im Laufe des Monats 
durchführen. 
  
HORIZONTE in Kooperation mit vhs und 
kath. Erwachsenenbildung 
  
Podiumsdiskussion zum Thema: Werden 
wir alle Autisten? Digitale und soziale 
Kompetenz – ein Konflikt? 
Donnerstag, 21. Februar, 20 Uhr, 
Gemeindehaus Gartenstr. 1, Tuttlingen 
Dr. med. Johannes Röhrenbach, Kinder- und 
Jugendarzt 
Stefan Würfel, Psychologe (Leiter der Psy-
chol. Beratungsstelle im Kirchenbezirk Tutt-
lingen) 
Christine Bass, Leiterin des Vorstadt-Kinder-
gartens Tuttlingen-Möhringen 
Moderation: Pfr. Dr. Johannes Wischmeyer 
  
Schon Kinder haben Zugang zu PCs, Tablets, 
Smartphones und dergleichen. So wird über 
die Digitalisierung der Schule kontrovers ge-
stritten: die einen wollen jeden Schüler, jede 
Schülerin mit Endgeräten versorgen und 
jede Schule mit Servern, Clouds, W-Lan-An-
schlüssen, um den Anschluss an die gesell-
schaftlichen Entwicklungen nicht zu 
verpassen. Die anderen weisen darauf 
hin, dass an vielen Schulen Smartphones 
nicht als Lösung, sondern als Problem be-
kannt sind (so Jürgen Kaube in der F.A.Z.). 
Was lässt sich mit diesen Geräten schneller 
lernen, welche Fähigkeiten bleiben unter-
entwickelt? Wie wirkt sich die Digitalisie-
rung auf die Entwicklung kommunikativer 
Fähigkeiten aus? Welche psychologischen 
Bindungskräfte gehen von diesen neuen 
Medien aus? Wo liegen ihre Chancen, wo die 
Gefahren für die Heranwachsenden wie für 
die Eltern (Stichwort „Helikopter“)? Und was 
wären Grundlinien eines angemessenen Ge-
brauchs der Hightech-Geräte? 
Kosten: 5 € 
  
Unser Gemeindebüro hat geöffnet:  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
jeweils von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr. 
Telefon 07467/385; E-Mail: gemeindebuero.
neuhausenoe@t-online.de 
Pfarrerin Nicole Kaisner erreichen Sie unter: 
0176-31759692. 
E-Mail: nicole.kaisner@elkw.de 
   

 
Katholische Kirchengemeinde
Samstag, 16.02.2019 
14.00 Uhr Taufe des Kindes Paul Emil Weber 
in St. Nikolaus 
Eltern: Steven und Anja Weber geb. Buschle 
16.30 Uhr Wortgottesdienst im Altenheim 
St. Antonius 
  
Sonntag, 17.02.2019 
6. Sonntag im Jahreskreis 
10.00 Uhr Wortgottesdienst in St. Maria 
Magdalena 
10.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
2. Opfer für Walter Renner 
Gedenken für Emmi Skopowski  
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
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Dienstag, 19.02.2019 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdale-
na 
18.30 Uhr Abendmesse in St. Maria Magda-
lena 
Jahrtag für Leopold Liesch 
Gedenken für Herbert und Hannelore Buhl 
  
Mittwoch, 20.02.2019 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
18.30 Uhr Abendmesse in St. Nikolaus 
Jahrtag für Eugen Welte 
  
Freitag, 22.02.2019 
Kathedra Petri Fest 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdale-
na 
  
Samstag, 23.02.2019 
09.00 – 11.00 Uhr Brotfest für die EK-Kinder 
aus Mühlheim, Stetten und Kolbingen im 
Gemeindehaus in Kolbingen 
14.00 -16.00 Uhr Brotfest für die EK-Kinder 
aus Neuhausen, Fridingen und Irndorf im 
Pfarr-und Jugendheim in Irndorf 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Maria Mag-
dalena 
  
Sonntag, 24.02.2019 
7. Sonntag im Jahreskreis 
08.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
10.00 Uhr Wortgottesdienst in St. Nikolaus 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
  

Gottesdienstordnung für die 
anderen Kirchengemeinden in 
der SE Donau-Heuberg: 
Samstag, 16.02.2019
18.30 Uhr Fridingen 
  
Sonntag, 17.02.2019
08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Irndorf Wortgottesdienst 
  
Dienstag, 19.02.2019
 18.30 Uhr  Fridingen 
  
Mittwoch, 20.02.2019
18.30 Uhr Irndorf 
  
Donnerstag, 21.02.2019
18.30 Uhr Kolbingen 
18.30 Uhr Renquishausen 
  
Freitag, 22.02.2019
18.30 Uhr Fridingen 
  
Samstag, 23.02.2019 
18.30 Uhr Kolbingen 
  
Sonntag, 24.02.2019 
08.30 Uhr Fridingen 
10.00 Uhr Irndorf Patrozinium 
10.00 Uhr Renquishausen 
  
Wochendienst bei Beerdigungen 
und Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 12.02.2019 bis 
Samstag, 16.02.2019: 
Diakon Reiser, Pfarramt Kolbingen, 
Tel. 07463/1581 oder Handy 0170 569 1324 

Von Dienstag, 19.02.2019 bis 
Samstag, 23.02.2019: 
Pfarrer Bona, Pfarramt Mühlheim, 
Tel. 07463/354 
 
Immer mittwochs von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
ist Pfarrer Klose im Pfarramt in Mühlheim 
anzutreffen. 
  
Urlaub Pfarrer Bona 
Noch bis zum 17. Februar 2019 nimmt Pfar-
rer Bona seinen Jahresurlaub und befindet 
sich in seiner Heimat Ghana. Es finden we-
niger Gottesdienste statt als üblich, da Pfar-
rer Klose in dieser Zeit als Priester alleine ist. 
Teilweise können wir das Gottesdienstange-
bot durch Wortgottesdienste ergänzen.  
Bitte entnehmen Sie den Mitteilungen, in 
welchen Gemeinden Gottesdienste stattfin-
den. 
Wir bitten um Beachtung und Verständnis. 
Es ergeht herzliche Einladung, den Gottes-
dienst in der Nachbargemeinde zu besu-
chen. 
Diakon Reiser vom 19.02. – 
einschl. 22.02.2019 abwesend 
Diakon Reiser ist vom 19.02. – 22.02.2019 
als Dekanatsaltenseelsorger der SE Do-
nau-Heuberg auf einer Fachtagung „Seni-
orenpastoral“ an der Akademie in Stutt-
gart-Hohenheim. Das Thema dieser Tagung 
lautet: „Wir haben Zukunft – neue Wege in 
der Seniorenpastoral“ 
  
Tauftermine März 2019 
Mühlheim: Sonntag, 17.03.2019
um 11.30 Uhr 
Stetten: Sonntag, 24.03.2019 um 11.30 Uhr 
Neuhausen: Sonntag, 31.03.2019 
um 11.30 Uhr 
  
Tauftermine April 2019 
Stetten: Samstag, 13.04.2019 um 14.00 Uhr 
Mühlheim: Samstag, 20.04.2019 
um 20.00 Uhr in der Osternacht 
Neuhausen: Samstag, 27.04.2019 
um 14.00 Uhr 
  
Fasnetmittag im kath. Gemeindehaus St. 
Josef - Voranzeige 
Herzliche Einladung zum Fasnetmittag der 
Kirchengemeinde am Mittwoch, 27. Februar 
2019 um 14.00 Uhr ins Katholische Gemein-
dehaus in Mühlheim. Es gastiert der Zirkus 
Milano Grandioso mit seinem neuesten Pro-
gramm. Stadtbekannte Künstler und Künst-
lerinnen sowie Artisten und Magier werden 
in der Manege im Palazzo Catholica auftre-
ten. 
Lassen Sie sich diesen einmaligen Zirkusauf-
tritt nicht entgehen. 
Herzliche Einladung! 
  
Gemeindehaus ist am Fasnetsonntag und 
-montag bewirtet 
Auch dieses Jahr ist unser Gemeindehaus 
am Fasnetsonntag ab 16.00 Uhr für die Nar-
ren geöffnet und bewirtet. 
Am Fasnetmontag ist das Gemeindehaus 
ganztags, d.h. bereits ab dem Sagt-er für die 
Narren und Fasnetbesucher geöffnet und 
bewirtet. 
Schon heute laden wir alle Narren und Um-
zugsbesucher herzlich ein. 

Kuchenspenden für Fasnetmontag 
Für das Kuchenbuffet erbittet die kath. Kir-
chengemeinde Kuchenspenden. Wer einen 
Kuchen spenden kann, möchte dies bitte bei 
Frau Ingeborg Wettki-Storz, Tel. 12 32 oder  
5 77 98 melden. Der Erlös kommt der kath. 
Kirchengemeinde zugute. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Bis Fasnetmontag 
  
Weltgebetstag 2019 
„Kommt, alles ist bereit!“  
Jahr für Jahr „reisen“ wir am Weltgebetstag 
gedanklich in ein anderes Land. Wir lernen 
die Sorgen, Hoffnungen und Träume der 
Frauen dort kennen. Wir sind verbunden mit 
ihnen im Gebet und im solidarischen Han-
deln. 
„Kommt, alles ist bereit“: Mit der Bibelstelle 
des Festmahls aus Lukas 14 laden die slo-
wenischen Frauen zum Weltgebetstag ein. 
Ihr Gottesdienst entführt uns in das Natur-
paradies zwischen Alpen und Adria. Und er 
bietet Raum für alle. Es ist noch Platz - be-
sonders für all jene Menschen, die sonst 
ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, 
Kranke und Obdachlose. 
  
Vorbereitungstreffen Weltgebetstag 
Mühlheim 
Am Montag, 18. Februar laden wir zum Vor-
bereitungsabend ein.
Ab 19.30 Uhr proben wir die Weltgebets-
tagslieder mit den Musikanten und Sängern 
zum Weltgebetstag im Evang. Gemeinde-
zentrum Mühlheim. Anschließend werden 
die Texte verteilt und der Ablauf bespro-
chen. 
Wir freuen uns über viele alte, aber auch 
neue Gesichter. 

Weltgebetstag 2019 in Neuhausen 
Der Weltgebetstag in Neuhausen wird um 
1 Woche verschoben und findet somit am 
Freitag, 08. März 2019 um 19.00 Uhr in der 
Kath. Kirche St. Michael statt. 

Neue Kommunionhelfer gesucht! – 
Kommunionhelferkurs in der 
SE Donau-Heuberg 
Der Dienst des Kommunionhelfers / der 
Kommunionhelferin ist ein schöner und 
wichtiger Dienst von Gemeindegliedern für 
Gemeindeglieder. Das Zweite Vatikanische 
Konzil und die Vertreter unserer Diözese 
Rottenburg-Stuttgart begrüßen ausdrück-
lich die aktive Mitwirkung von Gemeinde-
gliedern in der Liturgie und der Feier von 
Gottesdiensten. Der Kommunionhelfer-
dienst zeigt in anschaulicher und schöner 
Weise: Das, was ich empfangen habe, kann 
und darf ich weitergeben. Ich bringe mich 
bewusst innerhalb der Gemeinde und des 
Gottesdienstes ein.   
In unseren Gemeinden der SE Donau-Heu-
berg wird dieser Dienst schon seit langer 
Zeit von vielen Gemeindegliedern ausge-
übt. Ein herzliches Dankeschön dafür! 
Nun beendeten in letzter Zeit etliche Kom-
munionhelfer aus Altersgründen ihren 
Dienst. In manchen Gemeinden ist die Zahl 
der Kommunionhelfer (zu) gering. Deshalb 
sind wir auf der Suche nach neuen Kommu-
nionhelferInnen. 
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Um auf diesen Dienst vorbereitet zu werden, 
bietet die SE Donau-Heuberg deshalb einen 
Kommunionhelferkurs an. Sie sind recht 
herzlich dazu eingeladen! 
Der Kurs findet am 07. Mai 2019 von 18.00 
Uhr bis circa 21.00 Uhr im Katholischen Ge-
meindehaus in Mühlheim statt. Pastoralre-
ferent Alexander Krause ist von der Diözese 
beauftragt Kommunionhelferkurse durch-
zuführen. Er wird auch an diesem Abend 
den Kurs leiten und in den Dienst des Kom-
munionhelfers einführen. Der Kurs kann ab 
einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Perso-
nen stattfinden. Kosten entstehen keine. 
Wer hat Interesse? Wer könnte sich vorstel-
len, diesen schönen Dienst auszuüben? 
Bitte melden Sie sich bei Interesse in der 
nächsten Zeit in einem unserer Pfarrämter! 
Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme 
freuen! 
Das Pastoralteam der SE Donau-Heuberg 
  
Lobpreisgottesdienst Böttingen 
„Die Freude am Herrn ist eure Stärke“, so war 
in vergangenen Sonntagsgottesdiensten in 
der Lesung zu hören.
Da passt doch, mitten in der närrischen Zeit, 
wunderbar der Lobpreisgottesdienst, zu dem 
wir am Freitag, 15. Februar, um 19.00 Uhr 
in die Böttinger Pfarrkirche einladen dürfen.
Die Lobpreisband, die sich für diese Gottes-
dienste gebildet und jedes Mal begeistert 
hat, ist bereits wieder fleißig am Einüben der 
Lieder.
Mit Tee und Handgebäck wollen wir den 
Abend gemeinsam ausklingen lassen. Denn: 
wenn die Seele gestärkt ist, warum nicht 
auch der Leib? 
Herzliche Einladung
Lobpreisgruppe Heuberg 
Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do. von 08.30 Uhr - 11.30 Uhr, 
am Do. von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: 
StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: 
Tel. 07463/1232 oder 07463/577 98 
 
 
Heimatverein    
Lichtstube am 16.02.2019.  Zu unserer 
Lichtstube am Samstag, 16.02.2019 um 
19.00 Uhr laden wir alle interessierten Mit-
glieder, Mitbürgerinnen und Mitbürger 
recht herzlich ein. Da unser Heimatver-
einsraum noch nicht wieder voll nutzbar ist, 
treffen wir uns noch einmal in den Räum-
lichkeiten des Gästehaus Krone. 
Alfred Schaz wird uns an diesem Abend un-
ter dem Motto „Wa d´r Ähne no g´wisst hät“ 
bewährte und vielleicht in Vergessenheit 
geratene Gartentipps aus „Großvaters Erfah-
rungsschatz“ verraten. 
Im Anschluss gibt es die Gelegenheit zur 
Unterhaltung, zum Spielen und (wer will) 
Handarbeiten bei Zopfbrot und Glühmost. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf ei-
nen unterhaltsamen Abend. 

 Schwandorf

Narrenverein  
Bunter Abend 
Zum Bunten Abend am Samstag, den 
16.02.2019 ab 19.30 Uhr im Bürgersaal laden 
wir die gesamte Einwohnerschaft ganz herz-
lich ein. 
  
Junge Programmakteure aufgepasst:
Auch in diesem Jahr könnt ihr wieder am 
Schmotziga Dunschdig (28.02.2019) nach 
dem Narrenbaumstellen vor großem Publi-
kum auftreten. Ihr könnt tanzen, euren Lieb-
lingssong vortragen oder einen Mini-Sketch 
vorführen. Als Belohnung erhaltet ihr ein 
kleines Geschenk. Na, wie wärs? Wir wün-
schen euch schon heute gute Ideen und 
viel Spaß bei der Vorbereitung. Bitte meldet 
euren Beitrag noch bis zum Donnerstag, 
21.02.2019 bei Thomas Zenger 
(Telefon: 07777/1499) an.  
 
 

 Worndorf

Steinbeisserzunft e.V.   
Narrenzeitungsverkauf.  Am kommenden 
Samstag findet der Narrenzeitungsverkauf 
in Worndorf statt. Neben der lesenswerten 
Narrenzeitung verkaufen die Stoabeisser 
auch noch Narrenbaumlose, welche am 
Fasnachtsdienstag ausgelost werden und 
tolle Sachpreise gewonnen werden können 
- unter anderem eine 3 tägige Reise. Die Sto-
abeisser würden sich freuen, wenn die ein 
oder andere Tür für uns geöffnet wird. 
Vielen Dank - Eure Stoabeisser 
  
Interessierst Du Dich an einem Häs der 
Stoabeisser Zunft e.V. Worndorf?   Die Sto-
abeisser Zunft stellt sich aus den folgenden 
Figuren zusammen: 
  
- Stoabeisser 
- Seegrasrupferin und 
- unserer neuen Figur ‚Feldhüter‘ 
  
Unter anderem wird unsere neue Figur der 
Feldhüter am Fasnachtssonntag vorgestellt. 
Bei Interesse kannst Du gerne auf uns zu-
kommen - wir freuen uns auf Dich. Emailad-
resse elferrat@steinbeisser-worndorf.de 
  
 
Schützenverein  
Generalversammlung am Freitag den 
22.02.2019 um 20 Uhr im Schützenhaus 
  
Tagesordnung 
 1. Begrüßung 
 2. Festellung der anwesenden Mitglieder 
 3. Totenehrung 
 4. Bericht des Schriftführers 
 5. Bericht des Kassenwarts 
 6. Bericht der Kassenprüfer 
 7. Entlastung der Vorstandschaft. 
 8. Wahlen 
 9. Ehrungen 

10.  Wünsche und Anträge können schriftlich 
beim 2. Vorstand Walter Hoffmann bis 
18.02.2019 eingereicht werden. 

  
Hierzu sind alle Ehrenmitglieder, Mitglieder,-
Gemeinde-, und Ortschaftsräte, Vereinsvor-
stände und alle Freunde und Gönner des 
Vereins herzlich einladen. 
 
 
Landfrauen    
Besichtigung Metzgerei Walk. Donnerstag 
14.02.2019 Abfahrt 18:30 Uhr am Parkplatz 
Bürgersaal Worndorf – wir bilden Fahrge-
meinschaften.  
  
Nähen Fasnachtshäs.  Teilnehmer am Um-
zug am Fasnachtssonntag treffen sich im 
Gemeindesaal St. Mauritius. Wir verteilen 
den Stoff, schneiden zu und nähen. Wer 
möchte kann auch zuhause nähen. Falls 
vorhanden bitte Nähmaschine mitbringen. 
Montag 18.02. 2019 ab 18:30 Uhr im Ge-
meindesaal St. Mauritius. 
 
  
Vdk Ortsgruppe Buchheim, 
Altheim, Worndorf   
Einladung zur Hauptversammlung 2019.  
Am Sonntag , den 10. März 2019 findet um 
14.30 Uhr im „ Freien Stein „ in Buchheim un-
sere Hauptversammlung statt. Hiermit lade 
ich unsere Mitglieder , sowie Freunde und 
Gönner unserer Ortsgruppe recht herzlich 
ein. 
 
  

Aus den
Schulen

Gründung des Fördervereins 
der Grund- und Gemein-
schaftsschule Obere Donau 
Was lange währt, wird endlich wahr. Getreu 
diesem Sinnspruch ist es der Grund- und Ge-
meinschaftsschule Obere Donau Fridingen/
Neuhausen nun gelungen, einen Förderver-
ein zu gründen. Nachdem in der Vergan-
genheit mehrere Versuche daran scheiter-
ten, dass nicht alle Ämter mit geeigneten 
Personen besetzt werden konnten, sind die 
Initiatoren schließlich doch noch fündig ge-
worden. 

Zur Gründungsversammlung am 04.02.2019 
fanden sich weit mehr als die geforderten 
sieben Personen im Lehrerzimmer ein. Ver-
sammlungsleiter Otmar Zwick erläuterte die 
Gründe für die Vereinsgründung und stellte 
den Satzungsentwurf vor, der zuvor bereits 
vom Finanzamt bezüglich der Gemeinnüt-
zigkeit überprüft wurde. Nach kleineren 
Abänderungen erklärten sich alle Anwesen-
den mit dem Regelwerk einverstanden und 
stimmten ohne Enthaltung und Gegenstim-
me der Gründung des Vereins zu.  
Die anschließenden Wahlen zur Vorstand-
schaft, welche von Frau Dr. Seehase geleitet 
wurden, brachten folgende Ergebnisse: 
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1. Vorsitzende: Verena Eichler 
2. Vorsitzende: Ulrike Anschütz 
Kassierer: William Rudolf 
Schriftführerin: Anja Stegmaier 
Vertreter der Schule: Otmar Zwick 

Als Kassenprüfer wurden Frau Dr. Seehase und Fr. Dr. Straub bestimmt.  
Der Mitgliedsbeitrag wurde von der Versammlung auf 12€ festgesetzt. Die Beitrittserklärung 
soll aber so formuliert werden, dass auf freiwilliger Basis auch ein höherer Mitgliedsbeitrag 
möglich ist. 

Mit einem guten Gefühl für das Gelingen und dem Dank an die Amtsinhaber für deren Bereit-
schaft schloss Schulleiter Otmar Zwick nach knapp einer Stunde die Versammlung. 

Von links: Verena Eichler, Ulrike Anschütz, Otmar Zwick, Anja Stegmaier, William Rudolf
 

Gemeinschaftsschule Fridingen/Neuhausen
Tag der offenen Tür 
Am Freitag, dem 15. Februar 2019 findet an der Grund- und Gemeinschaftsschule Obere 
Donau Fridingen/Neuhausen ob Eck von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein

Tag der offenen Tür 

statt. Hierzu sind alle interessierten Eltern und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, vor allem 
aber die Eltern und Schüler der vierten Grundschulklassen eingeladen. 

ERLEBEN-INFORMIEREN-KENNENLERNEN 

Die Gemeinschaftsschule Obere Donau ist eine leistungsstarke Schule im Donautal. Über-
zeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder. 

gez. Otmar Zwick, Rektor  

Realschule Mühlheim
Termine 
Fr. 15.02.19:
Elternsprechtag 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
  
Mo. 18.02.19:
Berufeforum Beginn 18.00 Uhr 
  
Fr. 22.02.19:
Tag der offenen Tür ab 15.00 Uhr 
  
Mi. 13.03. + Do. 14.03.19: 
Anmeldung Kl.  
  

Berufe-Forum 2019 

Die Realschule Mühlheim lädt alle Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern und Interes-
sierte zum Berufe-Forum am Montag, den 
18.02.2019 um 18.00 Uhr in die Realschule 
recht herzlich ein. Selbstverständlich sind 
auch alle interessierte Eltern und Schüler der 
Raumschaft, die die Realschule nicht besu-
chen, recht herzlich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen.  
Folgende Unternehmen, Betriebe, Schu-
len und Einrichtungen haben ihr Kom-
men zugesagt: 
Aeculap AG, Tuttlingen; Agentur für Arbeit, 
Tuttlingen; Alba Polstermöbel, Irndorf; AOK 
Tuttlingen; BW Bank, Tuttlingen, Firma Bin-
der, Tuttlingen; Chiron Werke, Tuttlingen; 
EnBW, Tuttlingen; Axel Gentner, Tuttlingen; 
Hammerwerk, Fridingen; Hermle Berthold 
AG, Gosheim; Hipp Präzisionstechnik, Kolb-
ingen; Karl Leibinger, Mühlheim; Klinikum 
Tuttlingen; Klöckner Desma, Fridingen; 
Kreissparkasse Tuttlingen; Löhle Schreinerei, 
Fridingen; Milkau Holzbau, Mühlheim; Pauli 
Zahntechnik, Mühlheim; Polizeipräsidium, 
Tuttlingen; Raiffeisenbank, Mühlheim; Ru-
dolf Medical, Fridingen; Schako, Kolbingen; 
Schubert Systemelektronik, Neuhausen; 
Georg Schwarz, Nendingen; SKF, Mühlheim; 
Stryker, Mühlheim-Stetten; Karl Storz, Tutt-
lingen; Tekno Medical, Nendingen; Treu In-
strumente, Neuhausen; Waizenegger Elek-
tro, Mühlheim; Weiterführende Schulen: 
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Tuttlingen; 
Fritz-Erler-Schule, Tuttlingen. 
Zu Beginn wird uns Frau Isabelle Haschka, 
Schulleiterin der Pflegeschule am Klinikum 
des Landkreises TUT, in einem Kurzreferat 
über „Körpersprache“ in Vorstellungsgesprä-
chen sowie über die Neustrukturierung der 
Pflegeberufe informieren. 
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Auf der Messe bieten wir Erfrischungen und 
kleine Imbisse für die Besucher an. 
  
Wir hoffen, dass unser Angebot Antworten 
auf die Frage gibt: 
  
Wie geht’s nach der Realschule weiter? 
  
 Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen 
  
Rainer Abbt  Hans-Joachim Maurer / 

Christoph Hermle 
Schulleitung BORS-Beauftragte 
  
  
Grafen-von-Zimmern- 
Realschule Meßkirch 
Info-Tag am 22. Februar 
  
Unter dem Motto „Nimm uns unter die Lupe!“ 
lädt die Grafen-von-Zimmern-Realschule 
Meßkirch von 15:00 bis 18:00 Uhr alle Viert-
klässler und deren Eltern zu einem Informa-
tionsnachmittag mit verschiedensten An-
geboten zum Zuschauen, Mitmachen und 
Informieren ein. 
Die GvZ-RS möchte sich den Viertklässlern 
und deren Eltern an diesem Nachmittag 
vorstellen und zeigen, wie dort gemeinsam 
gelebt und gelernt wird. Sie stellt dabei dar, 
was sie bietet und leistet, aber auch was sie 
von ihren Schülerinnen und Schülern erwar-
tet und einfordert. 
Während die Viertklässler, begleitet von 
Schülerpaten aus den Klassenstufen 5 & 6, 
die Schule erkunden und dabei auf Schatz-
suche gehen dürfen, bieten die Lehrkräfte 
den Eltern fachkundige Führungen durch 
die Räumlichkeiten der Schule an. Dabei 
werden vielfältige Einblicke in das Schulle-
ben ermöglicht und Fragen der Besucher im 
persönlichen Gespräch beantwortet. 
Die Schulleitung bietet in zwei Präsenta-
tionen um jeweils 16:00 und 17:15 Uhr de-
taillierte Einblicke in das Realschulkonzept 
der GvZ-RS mit ihrem Lernbegleiter-Modell 
ab 5, ihrer Förderkonzeption 5 bis 10, dem 
Tandemunterricht ab 7, den Profilfächern, 
der Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung, 
der integrierten Schulsozialarbeit und den 
möglichen Schulabschlüssen. 
Die Schüler freuen sich gemeinsam mit den 
Lehrkräften und der Schulleitung auf regen 
Besuch.  
 
 

Interessantes
und Wissenswertes

Die kommunale Holzverkaufs-
stelle informiert:    
Für Fichten- und Tannenstammholz wei-
terhin schwieriger Markt   

Aufgrund der hohen Anfälle von Schad-
hölzern sind die Nadelstammholzpreise für 
Fichte und Tanne weiter sehr stark unter 
Druck und nur schwer absetzbar. Die jüngs-
ten Schneebruchschäden in den Hochlagen 
des Landkreises verschärfen die Situation 
zusätzlich. 

Die Leitpreise liegen für Fichtenstammholz 
ST 2b Güte B lang nur knapp über 80 €/fm, 
für Fichtenstammholz SL 2b Güte B kurz um 
75 €/fm. Die Abschläge für qualitätsgemin-
dertes Holz der Güte C sind deutlicher als 
bisher. Die Preislinien für kalamitätsbeding-
tes Holz liegen noch einmal deutlich unter 
den Frischholzpreisen. Das Kreisforstamt 
sieht aber bei der derzeitig prekären Forst-
schutzsituation keine Alternative: Diese Höl-
zer müssen rasch aufgarbeitet werden und 
aus dem Wald abfließen! In dieser Situation 
wird empfohlen, bis auf weiteres auf den 
Einschlag von frischem Fichten- und Tan-
nenstammholz zu verzichten. Nicht mit der 
Holzverkaufsstelle abgesprochene Frisch-
holzmengen laufen Gefahr nicht spontan 
vermarktbar zu sein und gespritzt werden 
zu müssen. 
  
Für Stammholz gilt seit diesem Jahr eine 
neue Transportlängenbegrenzung, Die 
Stammlänge darf einschließlich Zumaß 
nicht länger als 19,50 m sein, die maximale 
Sortimentslänge ist deshalb ab sofort 19 m. 
  
Verpackungsholz (Güte C/D, Kilben) kann 
vermarktet werden, die Preise haben aber 
deutlich nachgegeben. Schwache Kilben 
(L1b / MDM 20 und schwächer) sollten im 
Privatwald als Brennholz aufbereitet wer-
den. 
  
Papierholz (Fichten/Tannen Industrieholz 
Güte N/F, 2m lang Zopf mit Rinde mindes-
tens 8 cm) ist nachgefragt und lässt sich 
verkaufen. Wer dieses Sortiment einschla-
gen und vermarkten möchte muss aller-
dings darauf achten, dass das Holz frisch 
eingewiesen wird. Mengen, die unverkauft 
– weil noch nicht fertig aufgearbeitet – in 
den Frühling hinein im Wald lagern und aus-
trocknen gelten nicht mehr als „frisch“. 
  
Aktuelle Informationen erhalten Waldbesit-
zer unter https://holzverkauf.landkreis-tutt-
lingen.de (mit Sonderseiten zur Schnee-
bruchsituation auf dem Heuberg) und unter 
https://landkreis-tuttlingen.de/forstamt. 
 
 
Der täglicher Begleiter rund 
um Mobilität im Landkreis 
Tuttlingen: Die neue  
TUTicket-App bietet Fahrplan-
auskunft und Echtzeitinforma-
tion für iOS und Android   
Mit der neuen TUTicket-App, der offiziellen 
App des Verkehrsverbunds TUTicket, erfah-
ren Bürgerinnen und Bürger, wo und wann 
die nächsten Busse und Bahnen in der Nähe 
ihres Standortes abfahren, wie sie am besten 
an ihr Ziel kommen und ob ihre gewünschte 
Verbindung pünktlich ist. 
  
Über eine integrierte Karte werden der ak-
tuelle Standort des Nutzers sowie die Halte-
stellen in der Umgebung angezeigt. Die App 
gibt zudem die aktuellen Positionen und Be-
wegungen der Linienbusse wieder. Über die 
angezeigte Farbe sehen die Nutzer bereits, 

ob ihr Bus pünktlich (grün) oder verspätet 
(rot) unterwegs ist. Dort, wo es noch keine 
Echtzeitdaten gibt, werden die regulären 
Fahrplandaten angezeigt. Beim Auswählen 
einer Haltestelle, erhält man eine Übersicht 
der nächsten Verbindungen und – sofern 
vorhanden – die dazugehörige Pünktlich-
keitsprognose. 
  
Mit dem integrierten QR-Scanner können 
die Nutzer den QR-Code an ihrer Haltestelle 
erfassen, sodass ihnen direkt die Abfahrtsta-
fel ihrer Haltestelle mit Pünktlichkeitsprog-
nose angezeigt wird. 
  
Die App TUTicket Mobil kann kostenlos im 
Google Play und App Store heruntergeladen 
werden. Bei Fragen zur App oder Auskünf-
ten zum Fahrplan und zu den Tarifen steht 
das TUTicket-KundenCenter unter der Ruf-
nummer 07461/926-3500 gerne zur Verfü-
gung. Weitere Informationen sind auch auf 
der Homepage www.tuticket.de erhältlich. 
 
  
Die Tuttlinger Realschulen 
stellen sich vor   
Die beiden Tuttlinger Realschulen bieten 
auch dieses Jahr allen interessierten Eltern 
und deren Kindern die Möglichkeit, die 
Schulen zu besichtigen und sich zu infor-
mieren. 
  
Die Schulleitung der Hermann-Hesse-Re-
alschule  informiert am 
Mittwoch 27. Februar , wahlweise um 
16.30 Uhr und 18.00 Uhr.  Von 16.00 – 
19.00 Uhr erhalten die Gäste Einblicke in die 
Räumlichkeiten und in das Schulgeschehen. 
  
Die Schulleitung derLudwig-Uhland-Re-
alschule  informiert am Donnerstag, 21. 
Februar 2019 wahlweise um 15.00 Uhr 
oder 17.30 Uhr,  anschließend werden hier 
Rundgänge angeboten. 
  
Eingeladen sind alle Eltern und Kinder der 
Klassen vier und fünf aus Tuttlingen sowie 
den umliegenden Gemeinden. 
 
 

Kostenlose Energieberatung 
für Hauseigentümer und 
Bauwillige bei der Energie-
agentur am Montag, 
18.02.2019 und Mittwoch, 
20.02.2019 
Anmeldungen sind ab sofort möglich

Tel: 07461/9101350 oder 
E-Mail info@ea-tut.de 
Die Energieagentur Landkreis Tuttlingen 
bietet in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg allen Bürgern 
ein kostenloses, umfassendes und neutrales 
Beratungsangebot rund um die Gebäudes-



Seite 13                                                                                                Donnerstag, 14. Februar 2019

anierung, den Einsatz erneuerbarer Energi-
en und zum Thema Energiesparen. Sparen 
Sie Geld und informieren Sie sich zu den 
Themen:

•	 Stromsparen
•	 Heizen und Lüften
•	 Baulicher Wärmeschutz
•	 Heizungs- und Regelungstechnik
•	 Erneuerbare Energien 
•	 Förderprogramme
•	 Gesetzliche Anforderungen
 
Beratungstermine sollten vorab verein-
bart werden. Das Büro der Energieagentur 
Landkreis Tuttlingen ist telefonisch unter 
07461/9101350 oder per E- Mail unter info@
ea-tut.de erreichbar.  
 
  
Haus der Natur 
Beuron. „Mit Permakultur den eigenen 
Garten planen“.  Vortrag Dienstag, 19. Feb-
ruar, 19:30 bis 20:30 Uhr, Seminar Samstag, 
9. und Sonntag 10. März, 9 bis 17 Uhr. 
Der rund einstündige Vortrag widmet sich 
Fragen wie: Was ist Permakultur? Wie kann 
ich damit meinen Garten, Balkon oder Ter-
rasse nach meinen Bedürfnissen gestalten? 
Wie kann ich die sich verändernden Klima-
verhältnisse und die Ressourcen meiner 
Region in die Gartengestaltung mit einbe-
ziehen? Um sich dem faszinierenden Thema 
zu nähern und im eigenen Garten einen 
Versuch zu starten, lohnt sich der Besuch 
des zweitägigen Seminars, bei dem die Re-
ferentin unter Einbezug ihrer langjährigen 
Praxiserfahrung bei der Gartengestaltung in 
Permakultur fachkundige Anleitung bei der 
Planung des eigenen Gartens der Teilneh-
mer bietet. Beide Veranstaltungen können 
unabhängig voneinander besucht werden. 
Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäu-
de; Leitung: Nina Wöbbekind; Gebühr: Vor-
trag 5,- €, Seminar 155,- €; 
Anmeldung beim Haus der Natur, 
Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
  
Beuron. Fortbildung Vogelpädagogik – 
Welcher Vogel bist’n Du? Freitag, 15. März 
und Samstag, 16. März, jeweils 8 bis 16 Uhr. 
In der zweitägigen Fortbildung für Erzie-
herInnen und andere MultiplikatorInnen 
werden Herangehensweisen gezeigt, mit 
denen Kinder die Vogelwelt kennen und lie-
ben lernen. Die Naturpädagogin Sylvia Koß 
gibt Anregungen, wie über spielerisches 
Vorgehen und den gestalteri schen Umgang 
mit Naturmaterialien eigene Ideen zur Natur 
geweckt werden können. Der Ornithologe 
Thomas Haug gibt wertvolle Einblicke in 
das umfassende Thema der Vogelwelt und 
vermittelt anschaulich Vogel-Wissen, wel-
ches für die naturpädagogische Arbeit mit 
Kindern und Ju gendlichen grundlegend ist. 
Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäu-
de; Leitung: Thomas Haug und Sylvia Koß; 
Gebühr: 120,- €; Anmeldung beim Haus der 
Natur, Tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de. 

Beuron. Singvögel erkennen –
 Starterkurs ab 22. März.  
Viele Menschen würden sich gerne viel bes-
ser bei unseren gefiederten Nachbarn, den 
Singvögeln auskennen und diese zumindest 
richtig erkennen können. Mit diesem Kurs-
angebot kann und soll sich das ändern. Der 
Gesang der Vögel wird hierfür eine Schlüs-
selrolle spielen. Außerdem wird dargelegt, 
wie wir vorgehen, um Vögel behutsam und 
erfolgreich entdecken zu können. Am Ende 
des Kurses können die Kursteilnehmer Vo-
gelstimmen erkennen und sind in der Lage, 
sich weitere Arten eigenständig zu erschlie-
ßen. Die Einführung findet am Freitag, 22. 
März, von 18 bis 20:30 Uhr im Haus der Na-
tur (Seminargebäude) statt. Die Exkursionen 
am Samstag, 23. März, Sonntag, 24. März, 
Samstag, 6. April und Sonntag, 7. April fin-
den frühmorgens im Donautal im Landkreis 
Sigmaringen statt. Leitung: Thomas Haug, 
Dipl. Forstwissenschaftler; Gebühr: 50,- €. 
Anmeldung beim Haus der Natur, Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
 
  
Deutsches Rotes Kreuz  
Tuttlingen   
Das Deutsche Rote Kreuz bietet wieder 
in vier Kurseinheiten a‘ 90 Minuten unter 
fachlicher Anleitung ein ganzheitliches 
Gedächtnistraining an. 

Termine 
Donnerstag 07. März 2019 
Donnerstag 14. März 2019 
Donnerstag 21. März 2019 
Donnerstag 29. März 2019 
Jeweils von 14:00 – 15:30 Uhr 
Kursleitung: Gertrud Labor
Kursgebühr: 15,00 € 
Ort: DRK-Kreisgeschäftsstelle, 
Eckenerstr. 1 in Tuttlingen 
Anmeldung bis spätestens 25. Februar te-
lefonisch unter 07461-1787-19 
Claudia Blum  
 
Geschichtsverein Landkreis 
Tuttlingen   
Führung durch die Ausstellung im Frucht-
kasten  
„Historische Orte: Der Alte Friedhof“   

Donnerstag, 21. Februar 2019   

Das Areal, auf dem sich heute der Alte Fried-
hof befindet, ist in mehrfacher Hinsicht ein 
Ort mit Tuttlinger Geschichte. Hier fand man 
bei Ausgrabungen eine alemannische Sied-
lung mit Friedhof. Hier stand die erste Pfarr-
kirche von Tuttlingen, hier wurde 1135 der 
Reichenauer Abt Ludwig von Pfullendorf 
ermordet und hier war schließlich das Zen-
trum der Schlacht bei Tuttlingen anno 1643 
im Dreißigjährigen Krieg. Auf dem Fried-
hof befinden sich Denkmale für gefallene 
Tuttlinger, Grabmale von Persönlichkeiten, 
welche die Stadt prägten, oder Gräber von 
Opfern eines Unglücks auf dem Bodensee. 

Ort: Museum im Fruchtkasten, 16.30 Uhr 
Leitung: Gunda Woll, Museumsleiterin und 
Alexander Röhm, Stadtarchivar 
Ohne Gebühr  
 
 
Die BLHV-Landsenioren l 
aden ein 
Die BLHV-Landsenioren laden zusammen 
mit den Landfrauen und der BLHV-Bezirks-
geschäftsstelle Stockach alle Interessierten 
zur gemeinsamen Veranstaltung zum The-
ma „Pflege naher Angehöriger“  ein am 
Donnerstag, 21. Februar 2019 um 14:00 
Uhr in das Gasthaus „Hecht“ nach Orsin-
gen. 

Als Referent zum Thema „Pflege naher Ange-
höriger in der Landwirtschaft – Neuerungen 
aus dem Bereich der Pflegeversicherung“ 
wird Herr Wolfgang Michel von der SVLFG 
aus Kassel sprechen. 

Dies ist auch ein Thema für uns Seniorinnen 
und Senioren. 

Wir, Georg Renner (Bezirksvorsitzender der 
Landsenioren) und Armin Zumkeller (Ge-
schäftsführer der Landsenioren), freuen uns 
auf Ihren zahlreichen Besuch. 
  
 
Kinderartikelbörse 
in Messkirch-Rohrdorf 
Die Gruppe Christel Jusa veranstaltet ihre 
Kinderartikelbörse am Freitag / Samstag, 
den 08./09.03.2019 in der Festhalle Rohr-
dorf. 

Dabei können Kinderartikel verkauft und 
gekauft werden. Angenommen werden 
Kinderbekleidung von Größe 50 –164. Kin-
derwagen, Kinderbetten, Spielgeräte, Fahr-
räder und auch Spielsachen. Weiter wird 
Umstandsmode angenommen. Die Zahl 
der abzugebenden Schuhe ist auf 5 Paar 
begrenzt. Alle Bekleidungsstücke werden 
auf Kleiderbügeln und der Größe nach auf-
gehängt. 

Abgegeben werden können nur saubere 
und aktuelle Artikel. Die Stückzahl ist auf  40 
begrenzt Die Kundennummer und die dazu 
gehörenden Unterlagen können Sie ab so-
fort unter der Emailadresse cjusa@web.de. 
oder d.harder@axpa.de anfordern.. 

weiter stehen Ihnen die Handynummern 
0152 34297495 oder 0176 62002688( Whats-
App) für Fragen zur Verfügung. 
Die Annahme ist am Freitag von 15.30 Uhr 
– 17.30 Uhr. 
Der Verkauf findet am: 
Freitag von 20.00 Uhr – 21.30 Uhr  statt.  
Schwangere haben Zutritt ab 19.00 Uhr 
Die Abrechnung ist am Samstag von 12.30 
– 13.00 Uhr. 
Der Erlös fließt einer sozialen Sache zu. 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



zugunsten des Lebenshilfe-Kindergartens Zauberberg, Bötzingen

+ Informationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Freiburg zum Thema Wohnungseinbruch

Benefizkonzert des 
Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg

Fr. 15.02. 
Beginn: 19 Uhr | Einlass: 18 Uhr 
Adam-Treiber-Sporthalle Bötzingen, Hauptstraße 15 
Vorverkauf: 10,00 € / Abendkasse: 12,50 € 
Veranstalter: Gemeinde Bötzingen, LPO BW und Polizeipräsidium Freiburg
Vorverkaufsstellen: Schreibwaren Sexauer, WG Bötzingen und Gemeindekasse.

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.boetzingen.de



WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller 
(ab 13 Jahren) für die Prospekte und Anzeigenblätter in  
Worndorf, Königsheim und Böttingen.

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
Telefon 0800-999-5-666                     zusteller@psg-bw.de

Hausmeister gesucht
Wir suchen Verstärkung. Vollzeit oder Teilzeit.
Voraussetzungen: Deutschkenntnisse 

und Führerschein. 
Tel. 0152 04083419 oder info@s-p-service.de 

Suche kleines, älteres Haus 
im Grünen mit Garten und Garage 

preiswert zu kaufen (privat) 

Tel. 0176 8351 7607 • E-Mail: mtk.60@web.de

Wir, eine 4-köpfige, junge, nette Familie 
mit kleinem Vierbeiner, suchen zum 01.07.2019 ein

Mietshaus mit Garage
in der Nähe von Tuttlingen, Kolbingen und Umgebung.

Rückruf bitte unter 0163 - 814 2002

Seilerhauscafé-Bistro sucht Sie als neuen Betreiber !  
Sehr gut eingeführtes Café-Bistro mit Alleinstellungsmerk-
mal in exponierter Lage von Stockach neu zu verpachten 

ab 1. August 2019.
Bewerbungen bitte an  

Seilerei + Flechterei Bernhard Muffler, Seerheinstraße 4,
78333 Stockach, per Mail  an info@bodenseeseil.de.  

Die Bewerbungsfrist endet am 30. März 2019. 

3-Zi.-Whg. in Fridingen
86 m² im Erdgeschoss mit EBK, Vorratsraum,
Abstellraum, sep. Eingang, Autostellplatz, kleine
Terrasse, ab 1.5.19 frei. 
Tel.: 07463-7670 ab 17.00 Uhr

Schönes Einfamilienhaus in Mühlheim/Do.
ab Mai, 134 qm, 7 Zimmer, 2 Bäder, Garage + 2 Stellplätze,

großer Garten, Blick ins Donautal, 960,- Euro + NK.
Tel. ab 16 Uhr: 0176 772 96588 

2 Zi., Küche, Bad, 55 m², teilmöbliert 
im alten Bauernhaus zu vermieten

Tel. 07429/ 2004 

Suchen 2-3-Zimmerwohnung 
für ältere Dame in Neuhausen zur Miete.

Tel. 07467 307 oder 07467 910 325 

Suche für mich und meinen Sohn (3) 
eine 2-3-Zimmer-Wohnung 

in Fridingen an der Donau
0171 155 08 19

Herzlichen Dank  
Für die vielen Glückwünsche, Geschenke 

und Aufmerksamkeiten, die ich zu meinem 

70.Geburtstag 
erhalten habe, bedanke ich mich bei allen recht herzlich.  

Ursula Bruch  
Neuhausen ob Eck - Schwandorf im Januar 2019 

Für unseren privaten modernen Haushalt suchen
wir eine Haushaltshilfe, Reinigungskraft

in Teilzeit oder Minijob-Basis nach Absprache
keine kl. Kinder im Haushalt vorhanden. 

Ihre Bewerbung bitte 01752578906

Wir suchen zur Verstärkung für unser Team 
Koch und Küchenhilfe 

mit Erfahrung
Aushilfe/Teilzeit/Festanstellung

Servicefachkra
Aushilfe/Teilzeit

Kern’s Restaurant in Bodman
Tel. 07773 93 55 170

info@kerns-restaurant.de
www.kerns-restaurant.de



Besser haben Sie Stauraum
noch nie genutzt!

Mehr Raum, mehr Komfort, mehr Flexibilität

SCHREINEREI LÖHLE GmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9 73 33
www.schreinerei-loehle.de





Der Brauchtumsverein Bachrose Bietingen e.V. lädt am

Samstag, 16.02.2019 zum Zunftball um 20.00 Uhr 
in den Rosenbachsaal Bietingen alle Fasnachtsbegeisterten recht herzlich ein.

Es findet wieder ein abwechslungsreiches, buntes und hochnärrisches 
Programm mit musikalischer Unterhaltung durch Markus statt.

Auf  Euer Kommen freut sich der Bruchtumsverein Bachrose Bietingen

Grasweible / Hansele
zu kaufen gesucht 

0172 / 71 71 077 oder 0174 / 74 777 87 

KFZ-Werkstattauflösung 
im Hinterhaus des Nettomarkt in Fridingen i. D. 
Vielerlei wird angeboten u. A. 1 Schmiedeamboss

Do., 14. u. Fr., 15. Feb. von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Für Fragen Tel. 07466/477 oder 07463/205 



Unser Unternehmen entwickelt und produziert seit 60 Jahren quali-
tativ hochwertige Instrumente für die Mikrochirurgie/Endoskopie. 
Unsere 60 Mitarbeiter sorgen mit ihren Ideen und ihrer Erfahrung für
unseren stetigen Erfolg. 

Im Zuge unserer weiteren Expansion suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams

Chirurgiemechaniker (m/w/d)
• Endfertigung mikrochirurgischer Rohrschaftinstrumente, 
Zangen und Scheren

• Handarbeit unter dem Mikroskop

Technischer Zeichner / 
technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Erstellung von Konstruktions-, Fertigungs-, Vorrichtungs-, Baugrup-
pen- und Spannmittelzeichnungen sowie zugehörige Stücklisten
unter Berücksichtigung der Fertigbarkeit und Kosteneffizienz

• Anlage und Pflege der entwicklungsrelevanten Daten im BDE 
• Erstellung und Pflege von Zeichnungen und 2D / 3D-Modellen mit CAD
• Technische Dokumentation und Zeichnungsverwaltung

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst / 
Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
• Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung
• Abteilungsübergreifende Planung und Steuerung der 
Produktionsprozesse inkl. Terminverfolgung

• Anlegen / Pflege der Stammdaten im ERP-System

Mitarbeiter Buchhaltung (m/w/d)
• Laufende Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
• Kreditoren-, Debitoren-, Sachkonten
• Verantwortliches Durchführen der Ausgangszahlungen
• Kontierung und Buchung der Eingangsrechnungen
• Klärung buchhalterische Sachverhalte im Tagesgeschäft
• Vorbereitende Arbeiten, Monatsabschlüsse, für die Steuerbilanz 
des Steuerberaters

• Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungsaufgaben

Hausmeister (m/w/d) 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
• Winterdienst auf dem Objektgelände
• Kl. Reparaturen und Instandsetzung
• Bearbeitung von Sonderabfällen für die Entsorgung
• Maschinenwartung / Produktion
• Allgemeine Hausmeistertätigkeit

Weitere Informationen zu den aufgeführten Stellen finden Sie unter
www.dausch.com

Wir bieten

• Einarbeitung durch langjährige und erfahrene Mitarbeiter
• Leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen
• Förderung der individuellen Weiterentwicklung
• Ein gesicherter Arbeitsplatz durch kontinuierliches Wachstum 
unseres Unternehmens

• Eine anspruchsvolle Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung
in einem teamorientierten, flexiblen und innovativen Umfeld

Wenn Sie in den Gestaltungsmöglichkeiten mittelständischer Struktu-
ren eine langfristige berufliche Herausforderung sehen und Team-
fähigkeit sowie unternehmerisches Handeln und Denken zu Ihren 
starken Eigenschaften gehören, dann würden wir uns über Ihre Bewer-
bung sehr freuen:

Personalabteilung 07461 96485-27
Dausch Medizintechnik GmbH
Daimlerstr. 13  | 78573 Wurmlingen
bewerbung@dausch.com
www.youtube.com/
dauschmedizintechnik

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck (3.950 Einwohner) sucht zum 
1. Mai 2019 für ihre beiden mechanisch-biologischen Kläranlagen in
Neuhausen ob Eck und im Ortsteil Worndorf sowie die Teichkläranlage 
im Ortsteil Schwandorf eine

Fachkraft für Abwassertechnik 
bzw. Ver- und Entsorger (m/w/d)

mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (unbefristet)

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind insbesondere:
• Bedienen und Überwachen der Abwasserreinigungsanlagen
sowie der Pumpwerke
• Instandhaltungsarbeiten an maschinellen und elektrotechnischen 
Einrichtungen (Pumpen, Gebläse etc.)
• Beseitigung von Störungen an abwassertechnischen Anlagen und 
Sonderbauwerken im Gemeindegebiet
• Durchführung diverser Abwasseruntersuchungen/Labortätigkeiten 
im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
• Dokumentation und Auswertung von Betriebsergebnissen in der EDV
• Selbstständiges Arbeiten (u. a. Organisation des gesamten 
Abwasserbereichs)

Das erwarten wir von Ihnen
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik
/ Ver- und Entsorger oder eine vergleichbare technische Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung ist von Vorteil
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• Bereitschaft zum Arbeitseinsatz außerhalb der regulären Arbeitszeit
(Rufbereitschaft)
• Bereitschaft für den Wochenend- und Feiertagsdienst
• Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B
• Gute körperliche Verfassung, Belastbarkeit

Die Einstellung erfolgt nach den Tarifbestimmungen des öffentlichen
Dienstes (TVöD). Ein Dienstfahrzeug steht für dienstliche Zwecke 
vollumfänglich zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen Ihnen Klärwärter Kurt Brugger, Telefon
07467/1386, E-Mail: klaeranlage@neuhausen-ob-eck.de sowie Haupt-
amtsleiter Hans Hager, Telefon 07467/9460-14, E-Mail:
hans.hager@neuhausen-ob-eck.de gerne zur Verfügung.

Wenn Sie das Anforderungsprofil erfüllen und Interesse an den 
genannten Aufgaben haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Foto, Zeugnisse) bis zum 
15. März 2019 an:
Gemeindeverwaltung Neuhausen ob Eck, Hauptamt, Rathausplatz 1,
78579 Neuhausen ob Eck (www.neuhausen-ob-eck.de



Tag der offenen Tür an der Realschule Mühlheim
für Schüler der Klassen 4 und deren Eltern

Freitag, 22.02.2019
Eltern, die an der Realschule Mühlheim interessiert sind, können vor der eigentlichen Anmeldung zusammen mit ihren
Kindern den „Arbeitsplatz Schule“ unverbindlich erkunden. Am Freitag, den 22.02.2019, werden deshalb die wichtigsten
Räumlichkeiten von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet sein. Ein Rahmenprogramm mit Führungen und Informationen,
Besichtigungen, Aufführungen und Mitmachstationen bilden ein breites Spektrum der Realschule Mühlheim ab.      

14.30 Uhr Das Cafe ist geöffnet  /  Aufführung Akrobatik 

15.00 Uhr Führungen
in Kleingruppen 

17.00 Uhr Führungen
in Kleingruppen  

Innerhalb der Führungen werden u.a. folgende Themen behandelt:  
• Neuer Bildungsplan 
• Abschlüsse (Haupt-  und Realschulabschluss) 
• Neue Lernkultur / Individuelle und  kooperative Lernformen 
• Über die Realschule zum Abitur 
• Naturwissenschaftliches Arbeiten in Kleingruppen
im Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik 

• Stundenplan / Klassenbildung / Arbeitsgemeinschaften 
• Ausbildung im IT-Bereich (Medienbildung, Informatik, 
Powerpoint, Word, Excel,...) 

• Mittagstisch / Mittagsbetreuung / Ganztagesbetreuung 
• Zusatzzertifikate (PET, ECDL, bilinguale Module,...)  

Das ganze Kollegium der Realschule freut sich auf informative Gespräche mit Ihnen.  

Auf Ihren Besuch freuen wir uns. 

Weitere Auskünfte erteilt:

Realschule Mühlheim
Schillerstr. 22
78570 Mühlheim

Telefon: 07463 / 995166-0
Telefax: 07463 / 995166-20
E-Mail: info@rsmuehlheim.de



Zur Verstärkung unseres tollen Teams suchen wir:

Eine/n Mitarbeiter/in in Teilzeit sowie 
Eine/n Fahrer/in für unsere Botenfahrten auf Minijobbasis 

Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit haben 
senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:

Zahntechnik Frech • Gartenstr. 12 • 78598 Königsheim,  
Tel. 07429 940 87 07 oder frech.zahntechnik@t-online.de

Schreiner/Tischler/-in
in der Fertigung
im Maschinen- und Bankraum
Montagetätigkeiten

Für unser familiengeführtes Dentallabor in Mühlheim/Donau
suchen wir eine/n Zahntechniker m/w/d 
für den Bereich Prothetik in Voll- oder Teilzeit. 
Gerne auch Wiedereinsteiger! 

Wir bieten Ihnen 
- einen gesicherten Arbeitsplatz in einem netten Team 
- Betriebliche Altersvorsorge 
- Arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung
- Fahrtkostenzuschuss 
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Pauli Zahntechnik GmbH 
Griesweg 29 - 78570 Mühlheim 
oder per E-Mail an 
info@pauli-zahntechnik.de 



Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen

Stellenausschreibung
Als kleine Gemeindeverwaltung stehen wir unseren knapp 1.500 Ein-
wohnern in fast allen Lebenslagen zur Seite. Für die vielfältigen Auf-
gaben suchen wir

eine/n Bauhofmitarbeiter/in
in Vollzeit

Die Stelle ist ab 1. April 2019 zu besetzen. Eine frühestmögliche Ein-
stellung wird angestrebt.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
•  jahreszeitabhängige Arbeiten auf allen gemeindeeigenen Grund-
   stücken und Flächen (u. a. Pflege der Grünflächen, Ausbessern 
   von Straßen und Wegen, Winterdienst, Heckenschnitt, usw.)
•  Hausmeisterdienste in allen gemeindlichen Liegenschaften
•  kleinere handwerkliche Tätigkeiten
•  Friedhofsdienste
•  Instandhaltungsarbeiten
•  Kontrollen und Reparaturen im Bereich der Wasser- und Abwas-
   serversorgung
•  gegenseitige Stellvertretung innerhalb des Bauhof-Teams

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung vorzugsweise in
einem handwerklichen oder baufachlichen Beruf oder eine vergleich-
bare Qualifikation idealerweise mit mehrjähriger Berufserfahrung. Au-
ßerdem werden technisches Sachverständnis, handwerkliches
Geschick, gewissenhaftes und korrektes Arbeiten, Belastbarkeit und
Motivation sowie freundliches Auftreten vorausgesetzt. Bei dieser Tä-
tigkeit fallen Dienste außerhalb der regulären Arbeitszeiten an. Der
Führerschein der Klasse CE (früher Klasse 2) wird insbesondere für
den Winterdienst benötigt und sollte spätestens im Spätsommer
2019 vorliegen.

Sie erwartet ein sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz, eine abwechs-
lungsreiche und interessante Tätigkeit in einem guten Betriebsklima
sowie eine angemessene Vergütung. Das Anstellungsverhältnis er-
folgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 28. Februar 2019 an die 
Gemeinde Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unser 
Bauhofleiter Edmund Welte unter 0171/7630702 oder 
Herr Bürgermeister Buggle, Telefon: 07429/9305-0 oder
benedikt.buggle@boettingen.de zur Verfügung.

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

SUCHE Mühlheimer Schellennarr   
zu kaufen... 0172-741 38 39 



Dr. med. H.-U. Olpp  
Die Praxis ist vom

25.2. - 5.3.2019 geschlossen.
Vertretung in dringenden Fällen:
Dr. med. Kroczek: Tel. 7676
Dres. med. Lux + Schletterer: Tel. 8566
Dres. med. Kappeler: Tel. 1211 bis 28.2.19
E. Lischerong: Tel. 234

KIRCHBÜHLHÜTTE
im Hirsch Erlebniswald in Mahlstetten

Vom 18.2. - 21.3.2019 ist die
Kirchbühlhütte geschlossen.  

Ab 22.3.2019  - 16 Uhr sind wir wieder für Sie da. 

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie im Internet 
(nicht zu verwechseln  mit den Öffnungszeiten vom  Kletterpark).  

Ab April suchen wir Servicepersonal 
bitte meldet Euch bei Lothar oder Rotraud
in der Kirchbühlhütte oder unter  07429/743 

UNSERE WINTERPAUSE IST BEENDET!

Ab 15.02.2019 
sind wir wieder für Sie da.

Ö�nungszeiten: 
Fr. u. Sa. ab 18.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage ab 11.00 Uhr
Tannenbergstr. 16
78253 Eigeltingen-Münchhöf
Tel. 07771/2512 • Fax 07771/1303 

Angebot zum Wochenende: 
Schweine-Kotelett                               100 g  0,79 €
Hals-Kotelett                                                 100 g  0,79 €
Pizzafleischkäse                                        100 g  0,99 €
Pfeffersalami                                                100 g  1,99 €
Heute   ab   900 Uhr   Knöchle und Ripple, Kesselfleisch, 
                                   offenes Kraut
ab 1600 Uhr                Schnitzel, Cordon bleu, 
                                   Hähnchenkeulen, Fleischküchle,
                                    Grillbauch,Fleischkäse

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt:

•• Zerspanungsmechaniker/-in
für Kurz- und Langdrehautomaten (Fanuc)

•• CNC-Maschinenbediener/-in 

Wir bieten: Gutes Betriebsklima und gute Bezahlung

Wir erwarten: Selbstständiges Arbeiten, Flexibilität, Zuverlässigkeit und
Teamfähigkeit. 
Außerdem Erfahrung im Erstellen von Programmen sowie
die Fähigkeit, nach kurzer Einarbeitungszeit zugehörige 
Maschinen zu rüsten.
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift unbedingt erforderlich.

Haben Sie Interesse? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Fehrenbach & Schönhorst GmbH & Co.KG
Am Bannenberg 3  |  78583 Böttingen
Tel. 07429 91190  | Fax 07429 91191
info@fehrenbach-zerspanung.de

www.fehrenbach-zerspanung.de




